
2.5 Bremen 

Verfassung der Freien Hansestadt Bremen 
Vom 21.10.1947 (GBl. Bremen, S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.07.2012 

(GBl. Bremen S. 354)  

Erster Hauptteil   Grundrechte und Grundpflichten 

Artikel 2 

(...) 

(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner sozialen Stellung, sexuellen Identität, seiner religiösen 
und politischen Anschauungen bevorzugt oder benachteiligt werden. 
(...) 

Artikel 4 

Glaube, Gewissen und Überzeugung sind frei. Die ungehinderte Ausübung der Religion wird gewähr-
leistet. 

Artikel 11a 

Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts tragen Verantwortung für die natürli-
chen Lebensgrundlagen. (...) 

 

Zweiter Hauptteil   Ordnung des sozialen Lebens 

1. Abschnitt   Die Familie 

Artikel 21 

(1) Ehe und Familie bilden die Grundlage des Gemeinschaftslebens und haben darum Anspruch auf 
den Schutz und die Förderung des Staates. 

(2) Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist der Ehe in diesem Sinne gleichgestellt. 

2. Abschnitt   Erziehung und Unterricht 

Artikel 29 

Privatschulen können auf Grund staatlicher Genehmigung errichtet und unter Beobachtung der vom 
Gesetz gestellten Bedingungen betrieben werden. Das Nähere bestimmt das Gesetz unter Berücksich-
tigung des Willens der Erziehungsberechtigten. 

Artikel 32 

(1) Die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen mit bekenntnismäßig 
nicht gebundenem Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage.  



(2) Unterricht in Biblischer Geschichte wird nur von Lehrern erteilt, die sich dazu bereit erklärt haben. 
Über die Teilnahme der Kinder an diesem Unterricht entscheiden die Erziehungsberechtigten.  

(3) Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben das Recht, außerhalb der Schul-
zeit in ihrem Bekenntnis oder in ihrer Weltanschauung diejenigen Kinder zu unterweisen, deren Erzie-
hungsberechtigte dies wünschen. 

Artikel 33 

In allen Schulen herrscht der Grundsatz der Duldsamkeit. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die religi-
ösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen. 

 

 

3. Abschnitt   Arbeit und Wirtschaft 

Artikel 55 

(...) 

(3) Alle Sonn- und gesetzlichen Feiertage sind arbeitsfrei. 

(...) 

4. Abschnitt   Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Artikel 59 

(1) Die Kirchen und Religionsgesellschaften sind vom Staate getrennt.  

(2) Jede Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre sämtlichen 
Angelegenheiten selber im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mit-
wirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.  

Artikel 60 

(1) Die Freiheit der Vereinigung zu Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wird gewährleis-
tet.  

(2) Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit 
oder religiösen Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benutzen.  

Artikel 61 

Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, soweit sie es bisher waren. Anderen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften kann 
durch Gesetz die gleiche Rechtsstellung verliehen werden, wenn sie durch ihre Verfassung und die 
Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten.  

Artikel 62 

Soweit in öffentlichen Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten der 
Wunsch nach Gottesdienst und Seelsorge geäußert wird, sind die Kirchen, Religions- und Weltan-



schauungsgemeinschaften zuzulassen. Dabei hat jede Art von Nötigung zur Teilnahme zu unterblei-
ben.  

Artikel 63 

Die von den anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften oder ihren Organisationen 
unterhaltenen Krankenhäuser, Schulen, Fürsorgeanstalten und ähnlichen Häuser gelten als gemeinnüt-
zige Einrichtungen.  
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